
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/3/30 Om4/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1966

Norm

MSchG §7

MSchG §22

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit nach der Verkehrsau2assung liegt das Hauptgewicht auf der Einteilung,

die sich aus der herkömmlichen Art der Erzeugung und des Vertriebes der Waren ergibt.

Veröff: PBl 1966,144 = ÖBl 1966,110
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